
  

 

An die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Frau Gudrun Oehlenberg 

Referatsleiterin VA 52 

Graurheindorfer Str. 108 

53117 Bonn 

Düsseldorf, 27. August 2020 

[567] 

[per-E-Mail an: Konsultation-07-20@bafin.de] 

Stellungnahme im Rahmen der Konsultation 07/2020 – Entwurf eines 

Rundschreibens zur Funktionellen Invaliditätsversicherung, die von Scha-

den-/Unfallversicherungsunternehmen angeboten wird 

GZ: VA 52-I 2260-2020/0001 

Sehr geehrte Frau Oehlenberg, 

wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen der Konsultation der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu dem Entwurf eines Rund-

schreibens vom 14.07.2020 zur Funktionellen Invaliditätsversicherung, die von 

Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen angeboten wird, Stellung nehmen 

zu können. Wir begrüßen das Rundschreiben und teilen grundsätzlich die dar-

gelegten Auffassungen. 

Aus Sicht des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer möchten wir die folgenden 

Punkte anmerken: 

Zum Anwendungsbereich des Rundschreibens 

Unseres Erachtens wird nicht eindeutig klar, inwieweit Existenzschutzversiche-

rungen in den Anwendungsbereich des Rundschreibens fallen. Wir regen daher 

an, dies im Abschnitt B. klarzustellen.  

Zu D. Kalkulation und Bilanzierung 

Zur ersten Fallgruppe wird ausgeführt, dass bei konstanten Prämien bei einer 

Laufzeit von mehr als drei Jahren Beitragsdeckungsrückstellungen zu bilden 
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sind. Unseres Erachtens sollte auch erläutert werden, weshalb bei konstanten 

Prämien, aber nicht konstantem Risikoverlauf, erst ab einer Laufzeit von 3 Jah-

ren eine Beitragsdeckungsrückstellung zu bilden ist. Zudem sollte bei Beibehal-

tung der Vertragslaufzeit als Abgrenzungskriterium eine Klarstellung aufgenom-

men werden, wie die Bilanzierung bei Laufzeiten „kleiner 3 Jahre“ erfolgt. Nach 

unserem Verständnis sind dann bei einem vom Prämienverlauf abweichenden 

Risikoverlauf entsprechende Beitragsüberträge nach der RechVersV zu bilden.  

Zur zweiten Fallgruppe wird ausgeführt: „Falls sich die festgesetzten Prämien 

während der Vertragslaufzeit als nicht ausreichend erweisen und die Kündigung 

durch den Versicherer ausgeschlossen ist, entstehen in der Zukunft Verluste, 

die bilanziell zu berücksichtigen sind. Die Angemessenheit der dafür ggf. zu bil-

denden (Drohverlust-)Rückstellung ist durch den Wirtschaftsprüfer des Versi-

cherungsunternehmens zu überprüfen.“ Hierzu weisen wir darauf hin, dass zu-

nächst das Versicherungsunternehmen dafür verantwortlich ist, eine angemes-

sene (Drohverlust-)Rückstellung zu bilden. Erst im zweiten Schritt erfolgt eine 

Prüfung durch den Abschlussprüfer. Dies sollte zur Verdeutlichung der Verant-

wortlichkeiten entsprechend klargestellt werden. 

Zu III. Informationspflichten 

Sofern Tarife nach Art der Lebensversicherung betrieben werden und die Ver-

träge entsprechende Kündigungs- oder Beitragsanpassungsrechte des Versi-

cherungsunternehmens beinhalten, müssen die Versicherungsnehmer u.E. über 

das enthaltene Zinsrisiko informiert werden. Kann das Versicherungsunterneh-

men den in der Prämie kalkulierten Zins nicht erwirtschaften, besteht für den 

Versicherungsnehmer ein Beitragsanpassungs- oder Kündigungsrisiko (je nach 

tariflichen Regelungen). Wir regen daher an, diese Informationspflicht in dem 

Rundschreiben klarzustellen. 

Für Fragen stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Naumann 


